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9.3 Gewerbsmässiger Wertschriftenhandel

9.3.1 Grundsätzliches zum gewerbsmässigen Wertschriftenhandel
Gemäss DBG Art. 16 Abs. 3 und StG §23 Buchstabe b sind Kapitalgewinne auf Privatvermögen
steuerfrei. Steuerbar werden die Kapitalgewinne aber, wenn sie im Rahmen einer selbständigen
Erwerbstätigkeit erzielt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Tätigkeit im Haupt- oder Nebenberuf,
regelmässig, wiederkehrend oder nur einmal ausgeübt wurde. Kapitalgewinne unterliegen dann der
direkten Bundessteuer, den kantonalen Steuern und auch der AHV-Beitragspflicht.

Weder das DBG noch das StG enthalten eine rechtliche Definition des Begriffs der selbständigen
Erwerbstätigkeit. Dem Gesetzgeber war auch beim Erlass des StHG bekannt, dass die Kantone den
Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit unterschiedlich definieren. Weil im StHG auf eine begriffliche
Auslegung der selbständigen Erwerbstätigkeit - in Kenntnis der Unterschiede - verzichtet wurde, kann
daraus gefolgert werden, dass der Gesetzgeber den Kantonen einen gewissen Freiraum belassen wollte.

9.3.2 Kriterien zum gewerbsmässigen Wertschriftenhandel
Für die direkte Bundessteuer ist auf Grund der massgebenden Bundesgerichtsentscheide der
gewerbsmässige Wertpapierhandel nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

– Die systematische oder planmässige Art und Weise des Vorgehens in Bezug auf die Ausnutzung der
Entwicklung eines Marktes zur Gewinnerzielung

– Der enge Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit der steuerpflichtigen Person
– Das Eingehen eines erheblichen finanziellen Risikos
– Derivateseinsatz, welcher über die Depotabsicherung hinausgeht
– Häufigkeit der Geschäfte (Anzahl Transaktionen); jedoch kann bereits eine Transaktion
Gewerbsmässigkeit begründen (Hohes Volumen, Gewinn, vollständig fremdfinanziert BGE 9.7.99 ASA
69)

– Kurze Besitzesdauer
– Der Einsatz spezieller Fachkenntnisse (evtl. durch Beizug eines Spezialisten)
– Einsatz von erheblichen Fremdmitteln; gemäss bundesgerichtlicher Praxis muss ein bedeutender oder
erheblicher Einsatz von Fremdmitteln erfolgen, damit eine selbständige Erwerbstätigkeit vermutet wird

– Wiederanlage des Verkaufserlöses in gleichartige oder ähnliche Vermögensgegenständen

Eine Beurteilung hat nach der Gesamtheit der Umstände im Einzelfall zu erfolgen.

Nicht entscheidend ist nach der bundesgerichtlichen Praxis, ob der Steuerpflichtige die
Wertschriftengeschäfte selber oder durch eine bevollmächtigte Drittperson abwickelt. Nicht nötig ist ferner
eine sichtbare Teilnahme an wirtschaftlichen Verkehr.

Von der Besteuerung ausgenommen sind nach bundesgerichtlicher Praxis einzig jene Kapitalgewinne, die
bei der Verwaltung eigenen Vermögens oder in Ausnützung einer zufällig sich bietenden Gelegenheit
erlangt werden.

9.3.3 Ausschluss der selbständigen Erwerbstätigkeit
Gewerbsmässigkeit ist in der Regel im Kanton Zug auszuschliessen, wenn

– der durchschnittliche Wertschriftenbestand gemäss Wertschriftenverzeichnis (ohne flüssige Mittel)
weniger als Fr. 200’000.– beträgt

– jährlich weniger als 100 Transaktionen (Käufe und Verkäufe) stattfinden. Falls kein Fremdkapital
eingesetzt wird und keine derivate Geschäfte, die über die Absicherung von eigenen
Wertschriftenpositionen hinausgehen, getätigt werden sind bis zu 200 Transaktionen zulässig

– der Umsatz (Käufe und Verkäufe) weniger als das Einfache des durchschnittlichen
Wertschriftenbestandes beträgt. Falls kein Fremdkapital eingesetzt wird und keine derivate Geschäfte
getätigt werden, darf der Umsatz bis zum Zweifachen des durchschnittlichen Wertschriftenbestandes
betragen
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– die Haltedauer in der Mehrzahl der Titelkategorien länger als sechs Monate ist

Werden die obigen Bedingungen deutlich überschritten, ist Gewerbsmässigkeit anzunehmen. Falls
mehrere Personen in einer einfachen Gesellschaft gemeinsam kaufen und verkaufen, dürfen die oben
erwähnten Bedingungen insgesamt nicht überschritten werden. Dies gilt auch für Ehegatten, sofern nicht
jeder Ehegatte selbständig sein eigenes Vermögen verwaltet.
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